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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Norbert Müller (Potsdam), Dr. Petra Sitte, Simone Barrientos,  
Birke Bull-Bischoff, Brigitte Freihold, Nicole Gohlke, Katrin Werner  
und der Fraktion DIE LINKE. 

Situation des Pflegekinderwesens 

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD ist die Reform des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes (Achtes Buch Sozialgesetzbuch – SGB VIII) verankert. 
Diese soll auf Basis des in der Fachwelt hoch umstrittenen Kinder- und Jugend-
stärkungsgesetz (KJSG) erfolgen, das durch die Nichtbefassung des Bundesrates 
bislang nicht in Kraft getreten ist. Die Entstehung des Gesetzentwurfes umfasste 
mehrere Referentenentwürfe mit bis zu 80 Einzeländerungen im SGB VIII, die 
von der Fachwelt wie von den Fragestellerinnen und Fragestellern stark kritisiert 
wurden, da das Kinder- und Jugendhilfegesetz umfassend umgebaut und nach 
Ansicht von Expertinnen und Experten sowie der Fragestellerinnen und Frage-
steller die Rechte von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien sehr geschwächt 
hätten (vgl. Wortprotokoll der 93. Sitzung des Ausschuss für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages vom 19. Juni 2017, www.bundes 
tag.de/resource/blob/526260/bd5aeea72fcddefef3bb0f9e2b43b08e/93--Sitzung_19- 
06-2017_Wortprotokoll-data.pdf). Auch der Bundesrat hatte in seiner ersten Be-
fassung des Gesetzentwurfes umfangreichen Änderungsbedarf angezeigt (vgl. 
Bundesratsdrucksache 314/17).  
Die Bundesregierung unter Federführung des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) plant nun eine Neuauflage einer  
SGB-VIII-Reform unter dem Arbeitsbegriff Modernisierung der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Schwerpunkte sollen laut Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 
SPD u. a. die Stärkung des Kinderschutzes, der Hilfssysteme, der Elternarbeit bei 
fremduntergebrachten Kindern sowie die Ausgestaltung von präventiv ausgerich-
teten Sozialraumangeboten sein. All diese Themengebiete waren bereits Gegen-
stand im Kinder- und Jugendstärkungsgesetz. Nach Ansicht der Fragestellerinnen 
und Fragesteller soll hier eine aus guten Gründen gescheiterte Reform neu aufge-
legt werden.  
Auch die Fremdunterbringung von Kindern in Pflegefamilien (§ 33 SGB VIII 
„Vollzeitpflege“) aus dem Leistungskatalog der Hilfen zur Erziehung (§ 27 bis 
35 SGB VIII) sollte bereits im KJSG reformiert werden und stand in der Kritik. 
Diese Maßnahmen nach § 33 SGB VIII haben zum Ziel, eine Verbesserung der 
Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie zu erreichen oder den betroffe-
nen Kindern in Pflegefamilien eine auf Dauer angelegte Lebensform zu bieten. 
Zweifelsohne leisten die meisten Pflegeeltern gute Arbeit und geben ihr Mög-
lichstes für die beste Entwicklung und das Wohl ihrer Pflegekinder. Häufig wer-
den die Pflegeeltern dabei von den Jugendämtern weitestgehend alleine gelassen. 
Ähnlich ergeht es auch den Herkunftsfamilien, wovon viele auf eine Rückführung 
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ihres Kindes hoffen (vgl. Wortprotokoll der 93. Sitzung des Ausschuss für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages vom 19. Juni 2017,  
www.bundestag.de/resource/blob/526260/bd5aeea72fcddefef3bb0f9e2b43b08e/ 
93--Sitzung_19-06-2017_Wortprotokoll-data.pdf). Pflegefamilien sind aus guten 
Gründen fester Bestandteil des Systems der Kinder- und Jugendhilfe.  
Werden Kinder fremd untergebracht, bleiben die Kriterien für die Auswahl der 
Pflegefamilien nach Ansicht der Fragesteller weitestgehend intransparent und 
schwammig. So wird nach Kenntnis der Fragestellerinnen und Fragesteller ver-
mehrt von sogenannten Passungsverhältnissen gesprochen (vgl.: van Santen/ 
Plutor/Peucker: Pflegekinderhilfe – Situation und Perspektiven, 2019). Pflegeel-
tern müssen keine erzieherische oder sozialpädagogische Ausbildung nachwei-
sen, um Kinder aufzunehmen. Mit Blick auf die Herkunftsfamilien von Pflege-
kindern zeigt die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik deutlich, dass Kinder 
aus armen Familien deutlich häufiger fremd untergebracht werden. Über die Le-
benslagen in den Herkunftsfamilien ist, nach Kenntnisstand der Fragestellerinnen 
und Fragesteller, aber relativ wenig bekannt. Erschwerend kommt hinzu, dass 
diese Familien kaum auf eine Interessensvertretung zurückgreifen können. Die 
Pflegefamilien wiederum verfügen über mehrere Fachorganisationen und Ver-
bände, die sie vertreten. Gleichwohl ist aber über die Situation in Pflegefamilien 
und das Leben der Kinder in der Zeitspanne, in der sie von ihrer Herkunftsfamilie 
getrennt sind, wenig bekannt.  
Die Fremdunterbringung von Kindern in einer Pflegefamilie ist günstiger, als in 
einer Wohngruppe, in der Jugendhilfeträger neben dem Wohnort auch das ent-
sprechende Fachpersonal vorweisen müssen. Nach den bisherigen Erfahrungen 
des SGB-VIII-Reformprozesses ist nach Auffassung der Fragestellerinnen und 
Fragesteller zu befürchten, dass künftig öfter die Kassenlage über den Verbleib 
eines Kindes entscheidet, als der von Fachkräften ermittelte sozialpädagogische 
Bedarf. Der seit Jahren zu beobachtende steigende Bedarf an Fremdunterbringun-
gen (vgl. amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik) führt in Zeiten knapper kom-
munaler Kassen dann mitunter dazu, die Kostenfragen bei der Ausgestaltung der 
Kinder- und Jugendhilfe als handlungsleitend zu erachten. Dabei bleibt fraglich, 
ob dem Wohl der Kinder dabei immer entsprochen werden kann. Wir steuern 
folglich auf eine Konkurrenzsituation zwischen der Fremdunterbringung in Pfle-
gefamilien und der Fremdunterbringung in Einrichtungen der stationären Kinder- 
und Jugendhilfe zu. Diese gilt es nach Ansicht der Fragestellerinnen und Frage-
steller zu vermeiden und klarzustellen, dass beide Leistungsbereiche mit ihren 
jeweiligen Spezifika ihren festen Platz im Leistungskatalog des SGB VIII behal-
ten müssen.  
Daher erachten es die Fragestellerinnen und Fragesteller für die anstehende Re-
form des Kinder- und Jugendhilfegesetzes als zwingend notwendig, eine diffe-
renzierte Analyse und Betrachtung einer Reform voranzustellen.  

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Welche Daten liegen über die Entwicklung der Maßnahmen in den Leis-

tungsbereichen des § 33 SGB VIII und § 34 SGB VIII seit 1999 vor? 
a) Wie viele Kinder lebten und leben in Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII 

(bitte nach Jahren sowie insgesamt und nach Bundesländern aufschlüs-
seln)? 

b) Wie hat sich das Verhältnis der Anzahl von Pflegekindern pro Pflegever-
hältnis entwickelt (bitte nach Jahren sowie insgesamt und nach Bundes-
ländern aufschlüsseln)?  

c) Wie hoch ist die durchschnittliche Verbleibensdauer von Pflegekindern in 
Pflegefamilien nach § 33 SGB VIII (bitte nach Jahren sowie insgesamt 
und nach Bundesländern aufschlüsseln)?  
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d) Wie viele Maßnahmen nach § 33 SGB VIII wurden vorzeitig abgebro-
chen (bitte nach Jahren sowie insgesamt und nach Bundesländern auf-
schlüsseln)?  

e) Wie viele Maßnahmen nach § 33 SGB VIII wurden regelhaft beendet 
(bitte nach Jahren sowie insgesamt und nach Bundesländern aufschlüs-
seln)? 

f) Wie viele Kinder sind nach regelhafter Beendigung oder vorzeitigem Ab-
bruch der Maßnahme nach § 33 SGB VIII in ihre Herkunftsfamilie zu-
rückgekehrt (bitte jeweils nach regelhafter Beendigung und vorzeitigem 
Abbruch und nach Bundesländern aufschlüsseln, sofern möglich)? 

g) Wie viele Kinder sind nach regelhafter Beendigung oder vorzeitigem Ab-
bruch der Maßnahme nach § 33 SGB VIII in einer Einrichtung der Kin-
der- und Jugendhilfe nach § 34 SGB VIII weiterbetreut worden (bitte nach 
jeweils nach regelhafter Beendigung und vorzeitigem Abbruch aufschlüs-
seln und nach Bundesländern, sofern möglich)? 

h) Wie viele Kinder lebten und leben in Einrichtungen der stationären Kin-
der- und Jugendhilfe nach § 34 SGB VIII (bitte nach Jahren sowie insge-
samt und nach Bundesländern aufschlüsseln)? 

i) Wie hoch ist die durchschnittliche Verbleibensdauer von Kindern in Ein-
richtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe nach § 34 SGB VIII 
(bitte nach Jahren sowie insgesamt und nach Bundesländern aufschlüs-
seln)? 

j) Wie viele Maßnahmen nach § 34 SGB VIII wurden vorzeitig abgebro-
chen (bitte nach Jahren sowie insgesamt und nach Bundesländern auf-
schlüsseln)?  

k) Wie viele Maßnahmen nach § 34 SGB VIII wurden regelhaft beendet 
(bitte nach Jahren sowie insgesamt und nach Bundesländern aufschlüs-
seln)?  

l) Wie viele Kinder sind nach regelhafter Beendigung oder vorzeitigem Ab-
bruch der Maßnahme nach § 34 SGB VIII in ihre Herkunftsfamilie zu-
rückgekehrt (bitte nach jeweils nach regelhafter Beendigung und vorzei-
tigem Abbruch, sowie den Bundesländern aufschlüsseln, sofern mög-
lich)? 

m) Wie viele Kinder sind nach regelhafter Beendigung oder vorzeitigem Ab-
bruch der Maßnahme nach § 34 SGB VIII in einer Pflegefamilie nach § 33 
SGB VIII weiterbetreut worden (bitte nach jeweils nach regelhafter Be-
endigung und vorzeitigem Abbruch getrennt aufschlüsseln, sofern mög-
lich)? 

n) Wie haben sich die Kosten der Maßnahmen nach § 33 SGB VIII entwi-
ckelt (bitte nach Jahren und Bundesland aufschlüsseln)? 

o) Wie haben sich die Kosten der Maßnahmen nach § 34 SGB VIII entwi-
ckelt (bitte nach Jahren und Bundesland aufschlüsseln)? 

2. Welche sozio-ökonomischen Daten bzw. Erkenntnisse sind über die Situa-
tion von Herkunftsfamilien von Pflegekindern bekannt (bitte auch die Ver-
änderungen seit 1999 darstellen)? 

3. Wie viele Kinder von Alleinerziehenden werden in Pflegefamilien fremd un-
tergebracht (bitte auch die Veränderungen seit 1999 darstellen)? 

4. Welche Daten bzw. Erkenntnisse über die Veränderung der sozio-ökonomi-
schen Situation in Herkunftsfamilien von Pflegekindern liegen der Bundes-
regierung vor (bitte auch die Veränderungen seit 1999 darstellen)? 
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5. Welche sozio-ökonomischen Daten bzw. Erkenntnisse sind über die Situa-

tion von Pflegefamilien bekannt (bitte auch die Veränderungen seit 1999 dar-
stellen)? 

6. Welche Daten bzw. Erkenntnisse über die Veränderung der sozio-ökonomi-
schen Situation in Pflegefamilien nach der Aufnahme eines Pflegekindes lie-
gen der Bundesregierung vor (bitte auch die Veränderungen seit 1999 dar-
stellen)? 

7. Welche Qualifikationen hinsichtlich der Kindererziehung und -betreuung 
werden von Pflegeeltern erwartet (bitte nach Bundesländern aufschlüsseln)? 

8. Liegen der Bundesregierung Kenntnisse darüber vor, ob und wie das Quali-
fikationsniveau von Pflegeeltern hinsichtlich der Kindererziehung und -be-
treuung regelmäßig überprüft wird (bitte nach Bundesländern aufschlüs-
seln)? 

9. Wie hoch ist die Anzahl von Pflegekindern pro Pflegefamilie (bitte nach An-
zahl von Pflegfamilien mit einem Pflegekind, Pflegfamilien mit zwei Pfle-
gekindern, Pflegefamilien mit drei Pflegekindern, Pflegefamilien mit vier 
Pflegekindern und Pflegefamilien mit fünf oder mehr Pflegekindern auf-
schlüsseln)? 

10. Wie weit leben Pflegekinder in Pflegefamilien von ihrer Herkunftsfamilie 
entfernt (bitte auch die Veränderungen seit 1999 darstellen)? 

11. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse oder Studien über das Wohlbefin-
den von Kindern und Jugendlichen in Pflegefamilien vor?  

12. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse oder Studien über die Wirksam-
keit der Elternarbeit mit den Herkunftsfamilien von Pflegekindern im Rah-
men von Maßnahmen der Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII vor? 

13. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse oder Studien über das Qualifika-
tionsniveau von Pflegeeltern und dessen regelmäßige Überprüfung durch die 
zuständigen Behörden vor?  

14. Welche fachliche Unterstützung und Begleitung erhalten Pflegefamilien von 
den Jugendämtern nach Kenntnis der Bundesregierung, und welche Verän-
derungen sind hier seit 1999 zu verzeichnen? 

15. Welche fachliche Unterstützung und Begleitung erhalten Herkunftsfamilien 
während einer Fremdunterbringung ihrer Kinder, um eine Rückkehr in die 
Herkunftsfamilie zu unterstützen, und welche Veränderungen sind hier seit 
1999 zu verzeichnen? 

16. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse oder Studien über die Anzahl von 
Abbrüchen von Maßnahmen der Fremdunterbringung vor, die insbesondere 
daraus resultieren, dass die Kinder und Jugendlichen in einer Vielzahl ver-
schiedener Jugendhilfeeinrichtungen oder Pflegefamilien lebten (bitte ge-
trennt nach den Maßnahmen der Fremdunterbringung aufschlüsseln)? 

17. Welche konzeptionellen und international anerkannten Überlegungen wer-
den von der Bundesregierung unterstützt, um zu einer Verbesserung der viel-
mals als problematisch beschriebenen Beziehungen zwischen Pflegeeltern 
und Eltern aus Herkunftsfamilien beizutragen? 

18. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse über Interessenvertretungsver-
bände von Eltern der Herkunftsfamilien von Pflegekindern vor (bitte alle be-
kannten Verbände auflisten)? 
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19. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die Auswirkungen ei-

ner Krise in den Lebenslagen der Pflegeeltern, hier z. B. auftretende Arbeits-
losigkeit eines Pflegeelternteils, auf die Lebenslagen der Pflegekinder vor 
(bitte auch Auskunft über den Verbleib des Pflegekindes nach Auftreten der 
Krise geben)? 

20. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die Auswirkungen ei-
ner Krise in den Lebenslagen der Pflegeeltern, hier z. B. auftretende exis-
tenzbedrohende finanzielle Probleme der Pflegeeltern, auf die Lebenslagen 
der Pflegekinder vor (bitte auch Auskunft über den Verbleib des Pflegekin-
des nach Auftreten der Krise geben)? 

21. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die Auswirkungen ei-
ner Krise in den Lebenslagen der Pflegeeltern, hier z. B. auftretende Bezie-
hungsprobleme oder Scheidung der Pflegeeltern, auf die Lebenslagen der 
Pflegekinder vor (bitte auch Auskunft über den Verbleib des Pflegekindes 
nach Auftreten der Krise geben)? 

22. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse oder Studien über die Haltung von 
Pflegeeltern gegenüber den Eltern der Herkunftsfamilien von Pflegekindern 
vor?  

23. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse oder Studien über die Beziehung 
zwischen Pflegeeltern und den Eltern der Herkunftsfamilien der Pflegekinder 
vor? 

24. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, wie viele Herkunftsfamilien 
von Pflegekindern gerichtlich gegen rechtswidriges Vorenthalten von Be-
suchskontakten und begleiteten Umgängen seitens der Pflegeeltern klagen, 
um ihre Umgangsrechte einzufordern? 

25. Wie wird in Pflegefamilien für die Sicherheit und den Schutz der Pflegekin-
der gesorgt (bitte alle bekannten behördlichen Maßnahmen auflisten)? 

26. Wie hoch ist der momentane Fehlbedarf an Fachkräften in Einrichtungen der 
stationären Jugendhilfe nach § 34 SGB VIII (bitte nach Bundesländern auf-
schlüsseln)?  

27. Wie hat sich der Fachkräfteanteil im Verhältnis, der als Fachkräfte anerkann-
ten Berufsgruppen in Einrichtungen der stationären Kinder- und Jugendhilfe 
nach § 34 SGB VIII verändert (bitte nach Jahren und Bundesländern auf-
schlüsseln)? 

28. Wie hoch ist der Tagessatz, der Kindern für ihre Versorgung in einer Ein-
richtung der stationären Jugendhilfe nach § 34 SGB VIII zusteht? 

29. Wie hoch ist der Tagessatz, der Kindern für ihre Versorgung in einer Pflege-
familie nach § 33 SGB VIII zusteht? 

Berlin, den 14. März 2019 

Dr. Sahra Wagenknecht, Dr. Dietmar Bartsch und Fraktion
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